
DRITTER TEIL

SCHUL- UND UNTERRICHTSPLANUNG

Für die Qualität des Unterrichts ist wesentlich, dass standortspezifische Faktoren wie die regionalen
Bedingungen und Bedürfnisse, spezielle Fähigkeiten von Lehrerinnen und Lehrern, Schülerinnen
und Schülern oder besondere Formen der Ausstattung konstruktiv in die Unterrichtsarbeit
eingebracht werden. Die Konkretisierung und Realisierung der Vorgaben des Lehrplans hat gemäß
§ 17 des Schulunterrichtsgesetzes nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen
standortbezogen zu erfolgen.

Planungsvorgänge beziehen sich insbesondere auf:
- Konkretisierung der Kernbereiche durch die einzelnen Lehrerinnen und Lehrer,
- Gestaltung der Erweiterungsbereiche durch die einzelnen Lehrerinnen und Lehrer,
- fächerverbindende und fächerübergreifende Maßnahmen,
- Abstimmung der Leistungsfeststellungen auf die Unterrichtsarbeit durch den einzelnen Lehrer

als Grundlage für die Beurteilung der Schülerleistungen,
- Ergänzung des Unterrichts durch Schulveranstaltungen,
- Gestaltung des Angebots an Freigegenständen und unverbindlichen Übungen,
- schulautonome Lehrplanbestimmungen.

Aspekte des Lehrens und Lernens wie Unterrichtsgestaltung, Erziehungsstil und individuelle
Förderung sowie Rückmeldungen über das Unterrichts- und Schulgeschehen sind wichtige Bereiche
von Qualität in der Schule. Schulqualität umfasst weiters Elemente wie Schulklima,
Schulmanagement, Außenbeziehungen und Professionalität sowie Personalentwicklung. Die
Entwicklung von Schulqualität wird auch durch geeignete Maßnahmen der Selbstevaluation
gefördert.

1. Unterrichtsplanung der Lehrerinnen und Lehrer

Die Lehrerinnen und Lehrer haben ihre Unterrichts- und Erziehungsarbeit in
verantwortungsbewusster und eigenständiger Weise auf der Grundlage des Lehrplans und
schulautonomer Lehrplanbestimmungen zu planen. Auf die Rechte der Schülerinnen und Schüler
auf Beteiligung bei der Gestaltung des Unterrichts ist Bedacht zu nehmen (siehe § 17 und § 57a des
Schulunterrichtsgesetzes).

Die Vorgaben im Abschnitt ”Kernbereich” der Lehrpläne der einzelnen Unterrichtsgegenstände
sind verbindlich. Ebenso sind jedenfalls das Allgemeine Bildungsziel und die Bildungs- und
Lehraufgabe der einzelnen Unterrichtsgegenstände umzusetzen. Dabei ist zu berücksichtigen, wie
viel Zeit für den Kernbereich zur Verfügung steht. Die Festlegung insbesondere der konkreten
Inhalte und Beispiele erfolgt durch die jeweiligen Lehrerinnen und Lehrer. Diese haben außerdem
festzulegen, welche Teilziele im Erweiterungsbereich behandelt werden und wie die beiden
Bereiche zusammenwirken.

Die standortbezogene Gestaltung der Erweiterungsbereiche bietet im Sinne der anzustrebenden
gemeinsamen Bildungswirkung aller Unterrichtsgegenstände die Möglichkeit, sowohl mit jenen
Lehrerinnen und Lehrern, die denselben Unterrichtsgegenstand unterrichten, als auch mit den
Lehrerinnen und Lehrern der anderen Unterrichtsgegenstände in den jeweiligen Klassen Planungen
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und Abstimmungen durchzuführen. Auf diese Weise kann ein koordiniertes pädagogisches
Vorgehen erwirkt werden.

Die Unterrichtsplanung umfasst die zeitliche Verteilung sowie die Gewichtung der Ziele und
Inhalte. Sie bezieht sich auch auf die Methoden, die zur Bearbeitung der Inhalte und zur Erreichung
der Ziele angewendet werden sowie auf die Lehrmittel und Medien, die eingesetzt werden. Die
Planung erfolgt in mehreren Schritten, als Jahresplanung sowie als ergänzende mittel- und
kurzfristige Planung während des Schuljahres.

2. Kern- und Erweiterungsbereich

Der Lehrplan unterscheidet in den Pflichtgegenständen und verbindlichen Übungen zwischen einem
Kern- und einem Erweiterungsbereich. Für den Kernbereich sind zwei Drittel der in der subsidiären
Stundentafel (siehe Z 2 im vierten Teil - Stundentafeln) angegebenen Wochenstundenanzahlen
vorzusehen. Neben dieser zeitlichen Begrenzung ist der Kernbereich auch inhaltlich definiert.

Das Allgemeine Bildungsziel und die Allgemeinen Didaktischen Grundsätze sowie die Bildungs-
und Lehraufgaben und die didaktischen Grundsätze der einzelnen Pflichtgegenstände und
verbindlichen Übungen gelten für Kern- und Erweiterungsbereich. Der Abschnitt „Lehrstoff“ legt
zur Gewährleistung der Vergleichbarkeit und Durchlässigkeit den verbindlichen Kernbereich fest.
Die Umsetzung der knapp und abstrakt formulierten Kernanliegen ist verbindliche Aufgabe der
jeweiligen Lehrerinnen und Lehrer. Die zeitliche Gewichtung sowie die konkrete Umsetzung
obliegt den jeweiligen Lehrerinnen und Lehrern.

Der Erweiterungsbereich ist standortbezogen durch die jeweilige Lehrerin bzw. den jeweiligen
Lehrer allein oder fachübergreifend im Team zu planen, allenfalls nach Maßgabe schulautonomer
Lehrplanbestimmungen.

Bei der Gestaltung des Erweiterungsbereiches sind insbesondere folgende Gesichtspunkte zu
berücksichtigen:
regionale und lokale Gegebenheiten; Bedürfnisse, Interessen und Begabungen der Schülerinnen und
Schüler; Lernfortschritte der Klasse (Bedarf an Vertiefung, Übung usw.); individuelle
Schwerpunkte der Lehrerinnen und Lehrer; materielle und personelle Ressourcen; autonome
Lehrplanbestimmungen.

Kern- und Erweiterungsbereich sind sowohl inhaltlich als auch organisatorisch miteinander
vernetzt. Lernformen, Unterrichtsphasen, Schulveranstaltungen usw. sind nicht von vornherein dem
einen oder dem anderen Bereich zugeordnet. Die Zuordnung hat sich vielmehr an den Lernzielen zu
orientieren. Sowohl Leistungsfeststellung als auch Leistungsbeurteilung beziehen sich auf beide
Bereiche.

3. Schulautonome Lehrplanbestimmungen

Der Lehrplan eröffnet besonders gekennzeichnete Freiräume, für deren Nutzung schulautonome
Lehrplanbestimmungen erforderlich sind. Auszugehen ist von den spezifischen Bedarfs- und
Problemsituationen in einzelnen Klassen oder an der gesamten Schule. Die Nutzung von
Freiräumen im Rahmen der Schulautonomie soll sich nicht in isolierten Einzelmaßnahmen
erschöpfen, sondern erfordert ein auch auf die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler
ausgerichtetes Gesamtkonzept. Dies ist in einer sachlich fundierten Auseinandersetzung, in die
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grundsätzlich alle am Schulleben Beteiligten einzubeziehen sind, unter Berücksichtigung der
räumlichen, ausstattungsmäßigen und personellen Standortbedingungen sicherzustellen.

Im Rahmen schulautonomer Lehrplanbestimmungen können zB folgende Schwerpunkte gesetzt
werden:

- Fremdsprachenschwerpunkt,
- künstlerisch-kreativer Schwerpunkt,
- naturkundlich-technischer Schwerpunkt,
- ökologischer Schwerpunkt,
- Informatikschwerpunkt,
- gesellschafts- und wirtschaftskundlicher Schwerpunkt,
- interkultureller Schwerpunkt,
- bewegungsorientierter Schwerpunkt,
- Schwerpunkt zur Gesundheit und Ernährung.

Soweit schulautonom Unterrichtsgegenstände eingeführt werden, die in diesem Lehrplan nicht
enthalten sind, müssen die schulautonomen Lehrplanbestimmungen neben
Lehrstoffumschreibungen auch Bildungs- und Lehraufgaben und didaktische Grundsätze enthalten.
Wenn Unterrichtsgegenstände mit fächerübergreifendem Charakter geschaffen werden, kann es –
um Stoffwiederholungen zu vermeiden – erforderlich sein, Teile aus den Kernbereichen
bestehender Unterrichtsgegenstände in diese Unterrichtsgegenstände zu verlagern. In den
schulautonomen Lehrplanbestimmungen sind diese Verlagerungen auszuweisen.

Wird schulautonom das Stundenausmaß für einen bestehenden Unterrichtsgegenstand erhöht,
können Zusätze zu dessen Fachlehrplan formuliert werden.

Wenn durch schulautonome Lehrplanbestimmungen die Stundenanzahl eines Pflichtgegenstandes
bzw. einer verbindlichen Übung reduziert wird, geht dies zu Lasten des Zeitbudgets für den
Erweiterungsbereich. Eine Verlagerung von Teilen des Kernbereiches in andere oder neue
Pflichtgegenstände ist möglich.

Bei der Festlegung schulautonomer Lehrplanbestimmungen ist auf Folgendes zu achten:
- Abstimmung der inhaltlichen Angebote und der angestrebten Kompetenzen mit den Aufgaben

des allgemein bildenden Schulwesens und insbesondere mit dem Bildungsziel der
Hauptschule,

- Sicherstellung eines breit gefächerten Bildungsangebots, das die Vielfalt der Begabungen und
Interessen berücksichtigt,

- Vermeidung einer frühzeitigen Spezialisierung oder einer einengenden Ausrichtung auf
bestimmte Schul- und Berufslaufbahnen,

- Erhaltung der Berechtigungen und Übertrittsmöglichkeiten,
- Vermeidung der Vorwegnahme von Bildungsinhalten anderer Schularten in wesentlichen

Bereichen,
- Einhaltung der Verfahrensbestimmungen (siehe § 63a des Schulunterrichtsgesetzes).

Bezüglich spezieller Vorgaben für autonome Beschlussfassungen siehe auch die Abschnitte
”Förderunterricht”, ”Kern- und Erweiterungsbereich”, ”fächerverbindender und
fächerübergreifender Unterricht”, ”Betreuungsplan für ganztägige Schulformen” sowie die
Stundentafeln (samt den Bemerkungen zu den Stundentafeln).
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4. Leistungsfeststellung

Die Lehrerinnen und Lehrer haben ihr Gesamtkonzept der Rückmeldung und Leistungsfeststellung
den Schülerinnen und Schülern sowie den Erziehungsberechtigten in geeigneter Weise bekannt zu
geben.

In der 1. bis 4. Klasse beträgt in jenen Unterrichtsgegenständen, für welche im sechsten Teil
Schularbeiten vorgesehen sind, der Zeitrahmen für deren Durchführung pro Schuljahr insgesamt
vier bis fünf Unterrichtseinheiten und die Anzahl der Schularbeiten vier bis sechs. Im ersten
Lernjahr einer Fremdsprache stehen für drei bis vier Schularbeiten drei bis vier Unterrichtseinheiten
zur Verfügung.

Die Festlegung der Anzahl der Schularbeiten erfolgt – vorbehaltlich einer Regelung durch
schulautonome Lehrplanbestimmungen – durch die jeweilige Lehrerin oder den jeweiligen Lehrer.

5. Fächerverbindender und fächerübergreifender Unterricht

Die Tradition des Fachunterrichts trägt der Notwendigkeit zu systematischer Spezialisierung
Rechnung. Gleichzeitig sind der Schule aber Aufgaben gestellt, die sich nicht einem einzigen
Unterrichtsgegenstand zuordnen lassen, sondern nur im Zusammenwirken mehrerer
Unterrichtsgegenstände zu bewältigen sind. Dieses Zusammenwirken erfolgt durch
fächerverbindenden und fächerübergreifenden Unterricht. Dabei erfolgt eine Bündelung von
allgemeinen und fachspezifischen Zielen unter einem speziellen Blickwinkel, wodurch es den
Schülerinnen und Schülern eher ermöglicht wird, sich Wissen in größeren Zusammenhängen (siehe
den ersten Teil ”Allgemeines Bildungsziel”) selbstständig anzueignen. Anregungen bzw. Aufträge
für fächerverbindenden und fächerübergreifenden Unterricht ergeben sich sowohl aus den
Allgemeinen Bestimmungen als auch aus den Lehrplänen der einzelnen Unterrichtsgegenstände.

Im fächerverbindenden Unterricht haben Lehrerinnen und Lehrer im Rahmen ihres Fachunterrichts
mögliche, die Fächergrenzen überschreitende Sinnzusammenhänge herzustellen. Die Organisation
des nach Fächern getrennten Unterrichts bleibt hier bestehen.

Bei fächerübergreifender Unterrichtsgestaltung steht ein komplexes, meist lebens- oder
gesellschaftsrelevantes Thema oder Vorhaben im Mittelpunkt. Die einzelnen
Unterrichtsgegenstände haben im integrativen Zusammenwirken – zB im Sinne des
Projektunterrichts – ihren themenspezifischen Beitrag zu leisten. Dies bedingt eine
aufgabenbezogene besondere Organisation des Fachunterrichts und des Stundenplans. Die
Organisation kann über längere Zeiträume sowie klassen- und schulstufenübergreifend erfolgen.

6. Gestaltung der Nahtstellen

Der pädagogischen Gestaltung von Schulein- und Schulaustrittsphasen kommt besondere
Bedeutung zu. Erste Erfahrungen beeinflussen die Entstehung von Einstellungen oft sehr
nachhaltig, in Abschluss- und Austrittsphasen ist eine Vorbereitung auf zukünftige Arbeits- und
Organisationsformen erforderlich.

Um Voraussetzungen für einen möglichst erfolgreichen Übergang zu schaffen, haben die
Lehrerinnen und Lehrer mit den Erziehungsberechtigten zusammen zu arbeiten (§ 2 und § 62 des
Schulunterrichtsgesetzes).
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Um die Kontinuität des Lernens zu wahren, ist auf die Lehrplananforderungen und die
gebräuchlichen Lernformen der Volksschule Bezug zu nehmen. Die Lernanforderungen, die an die
Schülerinnen und Schüler gestellt werden, müssen den Übergang von der bisherigen Schulart
berücksichtigen und dürfen nicht zu rasch gesteigert werden. Leistungsfeststellungen sollen
zunächst vor allem der gezielten individuellen Rückmeldung des Lernfortschritts dienen
(Informationsfeststellungen), die Leistungsbeurteilung soll erst nach einer angemessenen
Eingewöhnungs- und Einarbeitungsperiode beginnen.

Vor dem Übertritt in eine weiterführende Schule sind die Schülerinnen und Schüler schrittweise
und gezielt auf die neuen Arbeitsweisen und Organisationsformen vorzubereiten.

7. Öffnung der Schule

Die Schule ist in ein soziales Umfeld eingebettet, zB in die Nachbarschaft, den Stadtteil, die
Gemeinde. Durch Öffnung nach außen und nach innen ist dem Rechnung zu tragen, um die darin
liegenden Lernchancen zu nutzen.

Öffnung nach außen kann durch Unterricht außerhalb der Schule erfolgen sowie durch Ergänzung
des Unterrichts in Form von Schulveranstaltungen. Den Grundsätzen der Anschaulichkeit und der
Alltagsbezogenheit entsprechend eignen sich Betriebe, öffentliche Einrichtungen, Naturräume usw.
als Unterrichts- bzw. Lernorte.

Öffnung nach innen bedeutet, Personen aus dem Umfeld der Schule einzubeziehen, die ihre
Erfahrungen, ihre Fertigkeiten und ihre Kenntnisse an die Schülerinnen und Schüler weitergeben
können.

8. Betreuungsplan für ganztägige Schulformen

Der Betreuungsteil an ganztägigen Schulformen umfasst die Bereiche gegenstandsbezogene
Lernzeit, individuelle Lernzeit sowie Freizeit (einschließlich Verpflegung).

Die Schülerinnen und Schüler sollen
- durch gezielte individuelle Förderung, durch partnerschaftliche Lernformen sowie durch die

Vermittlung von Lerntechniken in ihrer Lernbereitschaft und Lernmotivation gefördert
werden,

- mehr Gelegenheit für soziales Lernen erhalten und die Kontakte untereinander intensivieren
können – über die Zugehörigkeit zu Gesellschaftsschichten, Religionen, Kulturen u.ä. hinweg,

- zusätzliche Möglichkeiten zur Entfaltung ihrer Kreativität erhalten,
- ohne Leistungs- und Konkurrenzdruck zu einem sinnvollen Freizeitverhalten (zB spielerische

und sportliche Aktivitäten, Umgang mit den Medien) geführt werden,
- ihre elementaren Bedürfnisse nach Bewegung, Sich-zurückziehen-Können und Erholung auch

bei geringeren räumlichen und zeitlichen Möglichkeiten erfüllen können. Dies setzt allerdings
ein Mindestmaß an Raum und Ausstattung voraus. Wo die Möglichkeit besteht, sollte auch
für Aufenthalt im Freien gesorgt werden.

Zur Verwirklichung dieser Ziele sind folgende Grundsätze zu beachten:
Die individuelle Betreuung wird am besten durch innere Differenzierung und häufiges Arbeiten in
kleinen Gruppen erreicht, vor allem dann, wenn die Gruppe aus Schülerinnen und Schülern
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verschiedener Klassen besteht. Auf die unterschiedlichen Interessen und Fähigkeiten der
Schülerinnen und Schüler ist so einzugehen, dass sowohl Lernschwache als auch
überdurchschnittlich Lernbefähigte möglichst wirkungsvoll gefördert werden. Die biologische
Leistungskurve ist bei der Abfolge der Lern- und Freizeiteinheiten zu berücksichtigen.

Der Zusammenarbeit der für den Betreuungsteil Zuständigen mit den Erziehungsberechtigten und
den Lehrerinnen und Lehrern des Unterrichtsteiles kommt besondere Bedeutung zu.

Die gegenstandsbezogene Lernzeit umfasst drei Wochenstunden (sofern schulautonom keine andere
Festlegung erfolgt), wobei nicht mehrere Stunden an einem Tag vorgesehen werden sollten. Sie ist
jeweils einem bestimmten Pflichtgegenstand, in der Regel einem, für den schriftliche Arbeiten
vorgesehen sind, zuzuordnen. In der gegenstandsbezogenen Lernzeit ist der Ertrag der
Unterrichtsarbeit zu sichern und durch entsprechende Übungen zu festigen. Neue Lehrstoffe dürfen
nicht erarbeitet werden. Bei schriftlichen Arbeiten ist der vollständigen sowie möglichst richtigen
und eigenständigen Ausarbeitung Augenmerk zu schenken. Die Unterstützung durch die Lehrerin
bzw. den Lehrer darf nur so weit gehen, dass die Erledigung der gestellten Aufgabe selbstständige
Leistung der Schülerin bzw. des Schülers bleibt.

Die individuelle Lernzeit umfasst vier Wochenstunden (sofern sich aus schulautonomen
Regelungen nicht anderes ergibt). Im Mittelpunkt der individuellen Lernzeit stehen zweckmäßige
und zeitökonomische Verfahrensweisen des selbstständigen Lernens (Erledigung der Hausübungen,
Aneignung des Lehrstoffes, Vorbereitung auf Leistungsfeststellungen usw.).

Durch schulautonome Lehrplanbestimmungen kann das Ausmaß der gegenstandsbezogenen
Lernzeit unter Bedachtnahme auf pädagogische, räumliche und ausstattungsmäßige Gegebenheiten
mit zwei oder vier Wochenstunden festgesetzt werden. Das Ausmaß der individuellen Lernzeit ist in
diesen Fällen entsprechend auf sechs Wochenstunden zu erhöhen bzw. auf zwei Wochenstunden zu
reduzieren.
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